
 
 

Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Lorsch 
===================================== 

  
 
TBNR DM  Text 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 001  50 Sie haben Gegenstände * nicht durch geeignete Schutz-
vorrichtungen gegen das Herabfallen gesichert/sichern 
lassen. § 3 Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 
1997. 

 
002  50 Sie haben Gegenstände * so angebracht oder anbringen 

lassen, daß sie mit elektrischen Einrichtungen ** in Be-
rührung kamen. 

 § 4 (1) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 
1997. 

 
003  100  Sie haben eine Straße mit Gegenständen * überspannt oder 

überspannen lassen. 
 § 4 (2) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 

1997. 
 
004  50  Sie haben Gegenstände * in der Nähe von elektrischen Frei-

leitungen steigen lassen. 
 § 4 (3) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 

1997. 
 
005  100  Sie haben als Halterin, Halter oder Begleitperson Tiere nicht 

von Kinderspielplätzen oder Spielparks ferngehalten.  
    § 5 (1) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 

1997. 
 
006  75  Sie haben als Halterin, Halter oder Begleitperson einen Hund 

auf öffentlichen Flächen * nicht an der Leine geführt, bzw. die 
länger als 2 Meter war. 
§ 5 (2) Gefahrenabwehrverordnung 25. September 1997. 

 
007  50  Sie haben Tauben gefüttert, Taubenfutter ausgelegt oder 

ausgestreut.  



 2

TBNR DM  Text 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 § 5 (3) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 
1997. 

 
008   150 Sie haben eine Motor- oder Unterbodenwäsche, Reparatur 

oder Ölwechsel von bzw. an einem Kraftfahrzeug oder einer 
anderen motorbetriebenen Maschine vorgenommen oder als 

   Verantwortlicher vornehmen lassen. 
   § 6 (1) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 

1997. 
 
009 200 Sie haben ein Kraftfahrzeug, Wohnwagen oder sonstigen 

Anhänger außerhalb eines Zelt- oder sonstigen hierfür aus-
gewiesenen Platzes als Unterkunft genutzt. 

 § 6 (2) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 
1997. 

 
010  50 Sie haben in einer Grün- oder Spielanlage ein Kraftfahrzeug, 

Wohnwagen oder Anhänger gefahren, geschoben, geparkt 
oder. abgestellt. 

  § 6 (3) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 
1997. 

 
011  100 Sie haben durch nachdrückliches und hartnäckiges An-

sprechen von Personen gebettelt. 
  § 7 (1) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 

1997. 
 
012  150  Sie haben mit Kindern oder mittels Kindern gebettelt oder 

betteln lassen. 
 § 7 (2) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 

1997. 
 
013  100  Sie haben auf öffentlichen Flächen*, auf denen typischer-  

weise starker Fußverkehr stattfindet gelagert oder dauerhaft 
verweilt. 
§ 7 (3) Ziffer 1 Gefahrenabwehrverordnung vom 25. Sep-
tember 1997. 

 
014  250 Sie haben im Freien, auf Straßen, im Wald, in Grün- und 

Spielanlagen genächtigt. § 7 (3) Ziffer 2 Gefahrenabwehr-
verordnung vom 25. September 1997. 

 
015 50 Sie haben durch den Verzehr von alkoholischen Getränken, 
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 Trunkenheit oder sonstigem rauschbedingtem Verhalten 

andere Personen belästigt bzw. gefährdet. 
 § 7 (3) Ziffer 3 Gefahrenabwehrverordnung 25. September 

1997. 
 
016  300 Sie haben in einer für Dritte beeinträchtigenden Art zum 

Zwecke des Konsums von Betäubungsmitteln nach dem 
BTMG gelagert oder dauerhaft verweilt. 

 § 7 (4) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 
1997. 

 
017  50  Sie haben auf Kinderspielplätzen alkoholische Getränke 

verzehrt oder anderen zum Verzehr überlassen. 
§ 7 (5) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 
1997. 

 
 018 100 Sie haben auf Straßen, Grün- und Spielanlagen sowie auf, an 

und in diesen befindlichen Einrichtungen (insbesondere 
Gebäude und sonstige bauliche Anlagen) sowie Bäume und 
Pflanzen unbefugt bemalt, besprüht, beschriftet, beschmiert, 
mit Plakaten, Anschlägen , Aufklebern, Werbemitteln oder 
sonstigen Beschriftungen beklebt oder sonst versehen bzw. 
die Vornahme solcher Handlungen durch andere Personen 
veranlaßt. 
§ 8 (1) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 
1997. 

 
019  150 Sie haben die unverzügliche Beseitigung * unterlassen.    
   § 8 (2) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 

1997. 
 
020  50 Sie haben einen Brunnen oder ein Wasserbecken verun-

reinigt. 
 § 8 (3) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 

1997. 
 
021   50 Sie haben sich in einer öffentlichen Bedürfnisanstalt außer 

zur bestimmungsmäßigen Benutzung aufgehalten. 
  § 9 (1) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 

1997. 
 
022  75 Sie haben auf Straßen, Kinderspielplätzen, in Spielparks und 

auf Zelt- und Badeplätzen die Notdurft außerhalb von 
Bedürfnisanstalten verrichtet. 
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023  100 Sie haben auf Straßen, Kinderspielplätzen, in Spielparks und 

auf Zelt- und Badeplätzen die Notdurft außerhalb von 
Bedürfnisanstalten verrichtet. 

 
024  250 Sie haben ein offenes Feuer im Freien entzündet oder 

unterhalten, obwohl keine ständige Beaufsichtigung durch 
volljährige Personen bestand, oder die Feuerstelle verlassen 
wurde, ohne daß Feuer und Glut restlos gelöscht waren.  

    § 10 (1) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 
1997. 

 
024  250 Sie haben stark ruß- oder rauchentwickelnde Stoffe  

verbrannt oder zum Entzünden des Feuers leicht 
entzündliche oder explosionsgefährliche Stoffe oder 
Flüssigkeiten verwendet. 

    § 10 (2) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 
1997. 

 
025  250 Sie haben offenes Feuer zur Nachtzeit nicht gelöscht. § 10 

(3) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 1997. 
 
026 50  Sie haben in einem Gewässer außer an den Hinweisschildern 
    kenntlich gemachten Stellen gebadet. 

§ 11 (1) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 
1997. 

 
027  50 Sie haben ein zugefrorenes Gewässer betreten oder 

befahren, insbesondere darauf den Eissport ausgeübt, ohne 
daß die Freigabe durch die Stadt Lorsch vorliegt. 

   § 11 (2) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 
1997. 

 
028 50 Sie haben außerhalb von Sportplätzen oder anderweitig 

ausgewiesenen Flächen Spiel- und Sportgeräte benutzt, die 
Personen oder Tiere gefährden oder verletzen können.  

   § 11 (3) Gefahrenabwehrverordnung vom 25. September 
1997. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TBNR-Bemerkungen 
================= 

 
 
TBNR 001 – TBNR 004    *  Gegenstand angeben 
TBNR 002      ** Elektrische Einrichtungen angeben 
TBNR 006      *  Öffentliche Fläche angeben 
TBNR 013      *  Öffentliche Fläche angeben 
TBNR 019  *  Zu beseitigender Gegenstand angeben 
TBNR 024  *  Rauchentwickelnde Stoffe angeben 
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